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 Luzern, 10.10.2012  
 
 

Beschwerde Abstimmungspropaganda 
 
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin 
Sehr Damen und Herren 
 
Ich gelange an Sie, da Sie die allgemeine Aufsichtsbehörde über die Gemeinden und deren 
Behörden sind. Normalerweise sind unkorrekte Informationen seitens der Gemeindebehörden 
während eines Abstimmungskampfs Teil einer Stimmrechtsbeschwerde. Dies ist im vorliegenden 
Fall aber noch nicht möglich, schlicht weil es noch keine Abstimmungsvorlage gibt. Eine 
Verwaltungsgerichtsbeschwerde behalten wir uns vor, hoffen aber, dass auch ohne ein 
zufriedenstellendes Ergebnis erreicht werden kann.    
 
Beschwerde 
 
gegen die unlautere Abstimmungspropaganda des Luzerner Stadtrats im Schreiben der Stadt 
Luzern vom 10. September 2012 an alle Eltern, welche ein Angebot der familienergänzenden 
Kinderbetreuung nutzen, in diesem konkreten Fall unterzeichnet durch Herrn Stadtrat Martin Merki, 
Vorsteher Sozialdirektion 
 
 
Anträge 
 

1. Stadtrat Martin Merki sei zu rügen und zu veranlassen, eine korrekte Gegendarstellung an 
alle Empfänger des Briefes im Anhang zu senden 

2. Die Medien sollen über den korrekten Sachverhalt und die Gegendarstellung informiert 
werden 

3. Der Stadtrat der Stadt Luzern sei anzuweisen, ähnliche unlautere Abstimmungspropaganda 
künftig zu unterlassen. 

 
 
Begründung 
 

1. Dem Brief (siehe Anhang) liegt kein Beschluss zu Grunde 
Der Luzerner Stadtrat hat für 2013 eine Steuererhöhung geplant. Darüber wird nun in erster 
Instanz am 25. Oktober 2012 der Grosse Stadtrat befinden. Sollte der Grosse Stadtrat der 
Steuererhöhung zustimmen, kommt die Vorlage am 16. Dezember 2012 zur Abstimmung. 
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Sollte der Grosse Stadtrat eine Steuererhöhung ablehnen, werden die Stimmbürger nicht 
über die Vorlage abstimmen können und sie unterläge nur dem fakultativen Referendum. 
Allenfalls müsste sogar ein neuer Voranschlag 2013 ausgearbeitet werden. Somit entbehrt 
der Brief jeglicher Legitimation, da kein darin erwähnter Beschluss respektive keine darin 
erwähnte Strategie und Planung in irgendeiner Form vom Parlament legitimiert wurde. 
 

2. Der Stadtrat behauptet fälschlicherweise, Massnahmen seien bereits festgelegt  
Im 4. Absatz des Briefes schreibt der Stadtrat wörtlich:  
„Sollte die Steuererhöhung am 16. Dezember 2012 an der Urne abgelehnt werden, sieht sich 
der Stadtrat gezwungen, ein zusätzliches Spar- und Entlastungspaket von 15 Mio. Franken 
umzusetzen. Die Massnahmen hat der Stadtrat bereits festgelegt.“  
Damit suggeriert der Stadtrat dem Bürger, dass die Massnahmen im Falle einer 
Steuererhöhung bereits beschlossene Sache seien. Dies ist falsch. Eine Senkung der 
Beiträge bei der Kinderbetreuung um Fr. 800‘000.-- muss erst vom Grossen Stadtrat 
beschlossen werden und kann nicht einfach vom Stadtrat „festgelegt“ werden. Alle im Brief 
erwähnten Entlastungsmassnahmen sind nicht Teil des Voranschlags 2013. Die 
Entlastungspakete sind lediglich Teil der Gesamtplanung 2013-17 (siehe Beilage) und 
können deshalb vom Parlament auch noch gar nicht beschlossen werden. Es ist lediglich 
eine Kenntnisnahme möglich. Sollte die Steuererhöhung abgelehnt werden, wäre auch die 
Gesamtplanung Makulatur, da sie auf der Annahme einer Steuererhöhung basiert. 
 
Sollte die Steuererhöhung vom Grossen Stadtrat oder von den Stimmbürgern abgelehnt 
werden, muss der Stadtrat einen neuen Voranschlag 2013 ausarbeiten. Dieser wird dann 
wieder vom Grossen Stadtrat beschlossen werden müssen und würde dann seinerseits 
wieder dem fakultativen Referendum unterliegen. Ob und welche Entlastungsmassnahmen 
darin umgesetzt werden ist heute noch nicht bekannt und Teil der folgenden Diskussion. 
 
Den sehr plakativen Sparvorschlägen des Stadtrats hat nicht einmal die Ratslinke 
widersprochen. Man unterstützt damit die Einschüchterungstaktik gegenüber den 
Luzernerinnen und Luzerner durch den Stadtrat mit dem Ziel, eine Steuererhöhung 
durchzusetzen. Dies im Wissen, dass noch gar nichts in Stein gemeisselt ist und alle 
Sparvorschläge jederzeit wieder gekippt werden können, sei es beim Ausarbeiten eines 
neuen Voranschlags oder während des Jahres mit entsprechenden Vorstössen. Gerade vor 
diesem Hintergrund sollte die Öffentlichkeit klar informiert werden, dass die Umsetzung von 
Entlastungsmassnahmen welcher Art auch immer noch offen ist und sogar anderslautende 
Vorschläge (zum Beispiel der SVP Stadt Luzern) diskutiert werden. 
 

3. Stadtrat hat 4 Millionen-Massnahmenpaket nicht beantragt 
Im 2. Absatz des Briefes schreibt der Stadtrat wörtlich:  
„Neben einem zusätzlichen Massnahmenpaket mit Einsparungen von 4 Millionen Franken 
beantragt der Stadtrat von Luzern daher auf 2013 eine Steuererhöhung…“ 
Auch diese Aussage ist falsch. Sie erweckt den Anschein, das 4-Millionen-
Massnahmenpaket sei Teil der Abstimmung über den Voranschlag 2013. Dem ist aber nicht 
so. Das 4-Millionen-Massnahmenpaket ist lediglich in der Gesamtplanung 2013-17 
festgehalten (B&A 28, Gesamtplanung 2013-17, Seite 55) und soll gemäss Planung des 
Stadtrats erst ab 2014 in Kraft treten. Ob der Grosse Stadtrat diesem Ansinnen Ende 2013 
bei der Ausarbeitung des Voranschlags 2014 tatsächlich folgen wird oder ob er alternative 
Vorschläge machen wird steht in den Sternen. 
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4. Umsetzungszeitpunkt wird widersprüchlich kommuniziert 
Im 5. Absatz des Briefes schreibt der Stadtrat, dass die Sparmassnahme bei Ablehnung 
einer Steuererhöhung bereits ab 2013 umgesetzt würde.  
Im 4. Absatz der 2. Seite schreibt der Stadtrat aber, dass diese Massnahmen erst per 2014 
geplant seien. Diese beiden Aussagen trennen immerhin 12 Monate und mehrere 
Beratungen in Stadtrat und Grossem Stadtrat. Es zeigt aber klar auf, dass viele der 
erwähnten Massnahmen aus zeitlichen Gründen gar nicht auf 2013 umgesetzt werden 
können. Ganz abgesehen davon, dass solche Massnahmen ja erst noch beschlossen 
werden müssen (Siehe Abs. 2). 
 

5. Der Brief enthält keine Informationen, die die angeschriebenen Eltern aktuell betreffen 
Aus bereits oben erwähnten Gründen betreffen die angeblichen „Informationen“ zur 
Änderung der Bezugsberechtigung und der Höhe der Betreuungsgutscheine zum heutigen 
Zeitpunkt die Empfänger des Briefes in keiner Weise und sind bestenfalls Kaffeesatzlesen. 
Die Angaben zu den geplanten Abstimmungen und Massnahmen sind wie oben ausgeführt 
zum Teil irreführend, zum Teil sogar falsch. Auch der Rest des Briefes mit den möglichen 
Auswirkungen der Steuererhöhung ist demzufolge in keinem Zusammenhang mit der 
aktuellen Situation der Eltern, die aktuell eine Kinderbetreuung in Anspruch nehmen. Zudem 
wurden alle anderen Eltern nicht informiert, die möglicherweise künftig diese Leistungen 
auch beanspruchen wollen.   
 

Der Luzerner Stadtrat müsste, seiner eigenen Logik folgend, alle anderen Bürger der Stadt Luzern 
ebenfalls frühzeitig (und wohl genauso irreführend) in einem Brief „informieren“. Dies wäre aber 
rechtsstaatlich bedenklich und muss unbedingt unterbunden werden, sonst ist eine objektive 
Information der Bürger nicht gewährleistet und die Abstimmung zum Voranschlag 2013 gerät zur 
Farce. Nicht Angst soll die Bürgerinnen und Bürger zu einer Entscheidung für oder gegen eine 
Steuererhöhung bringen, sondern objektive Informationen und nachprüfbare Fakten. 
 
Auf Grund dieser Ausführungen ersuche ich Sie um Gutheissung der eingangs gestellten Anträge.   
 
 
 Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
 
 Peter With  
 Präsident SVP Stadt Luzern  
 
 
Beilage:  

 Brief der Sozialdirektion vom 10.9.12 

 B&A Voranschlag 2013 (per Mail) 

 Gesamtplanung 2013-17 (per Mail) 
 
Kopien an: Stadtrat Luzern, Medien
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